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RECHTSANWALTE

Aufgaben des Verwaltungsrates und Delegation -

Welche Aufgaben muss der Verwaltungsrat zwingend selbst
erledigen, was darf er delegieren?

MLaw Severin Egloff und M.A. HSG Fiona Gedon

KMU und Aktienrecht: Was sollte ich als VR, Geschaftsfiihrer oder Finanzchef beachten?
Baden, 19. Méarz 2026



Aufgaben des Verwaltungsrates \/ vosER

* Grundsatz:
 Alle Aufgaben, die nicht in die Zustandigkeit der Generalversammlung fallen

 Fuhrung der Gesellschaft
 Unubertragbare vs uibertragbare Aufgaben

* Auch bei uniibertragbaren Aufgaben kann die Vorbereitung oder
Ausfiihrung von Beschliissen oder die Uberwachung von Geschiften an
Ausschusse oder einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates zugewiesen

werden

www.voser.ch



Unlibertragbare Aufgaben des Verwaltungsrates \/voser

Festlegung
Organisation

Oberleitung Oberaufsicht

Erstellung
Festlegung Art. 716a OR Geschaftsbericht,
Geschaftsfiihrung Vorbereitung GV
und Vertretung und Ausfihrung

Beschlisse

Gesuch um Ausgestaltung

Rechnungswesen,
Finanzkontrolle
und Finanzplanung

Nachlassstundung
/ Benachrichtigung
Gericht Uber-

schuldung

www.voser.ch 5



Ubertragung der Geschiftsfithrung (Art. 716b OR) \/ vosER

Sofern nicht durch die Statuten ausgeschlossen, kann der
Verwaltungsrat die ubertragbaren Aufgaben ganz oder zum Teil an
einzelne Mitglieder oder Dritte (Geschaftsleitung) libertragen

Erforderlich fiir eine korrekte Delegation ist ein Organisationsreglement

Der Verwaltungsrat bleibt weiterhin haftbar fir die Auswahl, die
Instruktion und die Uberwachung der Geschiftsleitung

www.voser.c



Organisationsreglement \/vosER

* Regelung der Organisation
* Welche Organe gibt es?
* Wie sind diese Organe organisiert?

 Umschreibung der Aufgaben
 Wer hat welche Aufgaben?

 Regelung der Berichterstattung
 Wer erstattet wem Bericht und in welcher Form und Haufigkeit?

www.voser.ch 7



Ubertragung der Geschiftsfithrung - Priifschema \/ vosER

Reporting und

Kein Ausschluss
in Statuten

Organisations-

Delegierbarkeit

Kontrolle

reglement

www.voser.ch 8



Konsequenzen bei mangelhafter Delegation \/voser

 Haftungsbeschrankung entfillt, somit haftet der Verwaltungsrat nicht
nur fir die Auswahl, Instruktion und Uberwachung der
Geschaftsleitung, sondern auch fiir deren Entscheidungen

www.voser.ch 9
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RECHTSANWALTE

Insichgeschafte

Wie ist vorzugehen, wenn ein Geschaft abgeschlossen werden soll,
das ein Mitglied des Verwaltungsrates personlich betrifft?

MLaw Severin Egloff und M.A. HSG Fiona Gedon

KMU und Aktienrecht: Was sollte ich als VR, Geschiftsfiihrer oder Finanzchef beachten?
Baden, 19. Marz 2026




Was sind Insichgeschafte?

 Geschidfte, bei denen eine Person fiir sich selbst (Selbstkontrahieren)
oder als Vertretung (Doppelvertretung) auf beiden Seiten steht

* Beispiele:

www.voser.ch

Ein Mitglied des Verwaltungsrates vermietet oder verkauft die eigene
Immobilie an die Gesellschaft

Ein Mitglied des Verwaltungsrates ist gleichzeitig Berater der Gesellschaft mit
einem Beratungsvertrag

Ein Mitglied des Verwaltungsrates erteilt seinem eigenen Unternehmen einen
Auftrag

\/ vosER
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Problematik von Insichgeschaften \/vosER

 Interessenskonflikt

Vertretung eigener Interessen

Wahrung der
Gesellschaftsinteressen

A 4

VR und GL-Mitglieder mussen den Verwaltungsrat unverziglich und vollstandig Gber potentielle
Interessenkonflikte informieren (Art. 717a OR).

www.voser.ch 12



Zulassigkeit von Insichgeschaften \/vosEer

RECHTSANWALTE

* Grundsatz der Unzulassigkeit
 Ausnahmsweise Giiltigkeit, wenn

Schriftliche Vereinbarung
(Art. 718b OR)

Genehmigung durch die oder Inhalt des Geschafts schliesst oder Geschaft bringt fiir
Gesellschaft eine Benachteiligung aus Gesellschaft nur Vorteile

z.B. Festlegung eines Preises
gemass Drittgutachten

www.voser.ch 13



Genehmigung durch die Gesellschaft \/vosER

* Genehmigung durch:

* Verwaltungsrat, unter Ausstand des betroffenen Mitglieds

e Generalversammlung, wenn betroffene Person einziges Mitglied des

Verwaltungsrates ist oder alle Mitglieder des Verwaltungsrates einen
Interessenkonflikt haben

www.voser.ch 14



Rechtsfolge von Insichgeschaften \/vosER

 Wenn Ungiltigkeit des Geschafts vorliegt:
 Das Geschaft ist fuir die Gesellschaft nicht verbindlich

 Haftung des Verwaltungsrates, da Verletzung der Treue- und Sorgfaltspflichten

www.voser.ch 15



Prufschema Insichgeschaft \/vosER

Insichgeschaft

. Genehmigung, objektiv
(Selbstkontrahieren oder

festgelegter Inhalt oder nur

Doppelvertretung) ? Vorteile Gesellschaft?

nein nein

Zuldssig Geschaft unverbindlich und

Haftung

www.voser.ch 16
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RECHTSANWALTE

Finanzielle Schieflage

Welche Handlungspflichten gibt es, wenn es bei den Finanzen eng
wird?

MLaw Severin Egloff und M.A. HSG Fiona Gedon

KMU und Aktienrecht: Was sollte ich als VR, Geschiftsfiihrer oder Finanzchef beachten?
Baden, 19. Marz 2026



Handlungspflichten bei finanzieller Schieflage \/vosER

«Finanzielle Schieflage»

Drohende
Zahlungsunfahigkeit

Kapitalverlust Uberschuldung

Die jeweils angemessene Reaktionszeit ist Dokumentation der Massnahmen (Protokolle,
einzelfallabhangig. Sanierungskonzepte, Finanzberichte, etc.)

www.voser.ch 18



Drohende Zahlungsunfahigkeit (art. 725 oR) \/vosER

Zahlungsunfahigkeit liegt vor, wenn die Gesellschaft nicht liber die Mittel verfiigt, die sie braucht, um
ihre falligen Verbindlichkeiten zu erfiillen, und diese auch nicht beschaffen kann.

« Uberwachungspflicht als laufende Aufgabe des Verwaltungsrates

v
[ ]

Umsetzung obliegt Verwaltungsrat (keine Pflicht zur Fliihrung
eines Liquiditatsplanes)

e Samtliche liquiditatswirksamen Massnahmen

e Bsp.: Barmittelzuschusse, Barkapitalerhohungen, Aufnahme von
Krediten, Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Aktiven,
Reduktion von Ausgaben, Verlangerung von Zahlungsfristen etc.

\ 4

* Kompetenzordnung VR — GV beachten

* Notigenfalls: Gesuch um Nachlassstundung

www.voser.ch 19



Kapitalverlust (Art. 725a OR) \ VOSER

A\
Aktiven Passiven
Fremdkapital
Bruttovermogen !
e Samtliche bilanzwirksamen Massnahmen
40 e Bsp.: Barmittelzuschusse, Kapitalerhéhungen,
_ _ Forderungsverzichte, Verkauf von nicht
Aktienkapital und betriebsnotwendigen Aktiven {iber Buchwert, etc.
gesetztiche . . e .
* Nicht tauglich: Rangrucktritte oder Verlangerung von
Reserven )
Verlustvortrag Zahlungsfristen
 Kompetenzordnung VR — GV beachten
* Bei Gesellschaft ohne Revisionsstelle: eingeschrankte
60 ] 80 Revision der letzten Jahresrechnung erforderlich

www.voser.ch 20



Uberschuldung (art. 725b OR) \/vosER

A\
Aktiven Passiven
Bruttovermogen
20 Fremdkapital * Prifung der Zwischenabschlisse durch Revisionsstelle
oder zugelassenen Revisor
40 « Uberschuldung geméass beiden Zwischenabschliissen:
""""""" v
Verlustvortrag _ _
Aktienkapital und
gesetzliche
Reserven v
Ausnahmsweise keine Benachrichtigung, sofern
30 | 6o « Rangriicktritte im Ausmass der Uberschuldung vorliegen;
oder

* begriindete Aussicht besteht, dass Uberschuldung innert
90 Tagen behoben werden kann.

www.voser.ch 21
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RECHTSANWALTE

Haftung des Verwaltungsrats fiir Sozialabgaben
Was Verwaltungsrate uber Art. 52 AHVG wissen miissen

Dr. Sabine Burkhalter

KMU und Aktienrecht: Was sollte ich als VR, Geschiftsfiihrer oder Finanzchef beachten?
Baden, 19. Marz 2026



Der Kern von Art. 52 AHVG \ VOSER

* Arbeitgeber miussen AHV-Beitrage korrekt abrechnen und bezahlen

 Bei Nichtbezahlung und vorsatzlicher oder grobfahrlassiger Pflicht-
verletzung
 Schadenersatz an die Ausgleichskasse

* Bei juristischen Personen:
* subsidiare Haftung der Verwaltungsrate
 mehrere Personen haften solidarisch

www.voser.ch
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Kann ich als Verwaltungsrat delegieren? \/ vosER

 Ja-operative Aufgaben
* Nein - Verantwortung

* Delegierbar:
» operative Abwicklung / Buchhaltung
e Zahlungsverkehr
* Nicht delegierbar:
e Uberwachung
 Kontrolle
* Eingreifen bei Problemen

www.voser.ch 24



Grobe Fahrlassigkeit: Die entscheidende Schwelle \/vosER

 Grobe Fahrlassigkeit reicht aus flir Haftung
* Typisch grob fahrlassig:

 Wegschauen bei bekannten Riickstanden

* keine Organisation fiir Beitragszahlungen (AHV-Rechnungen liegen lassen)
e Passivitat in der Krise

 Arbeitnehmerbeitrage vom Lohn abziehen, aber nicht weiterleiten
 andere Glaubiger bevorzugen

 keine Kontrolle, ob Abrechnung wirklich erfolgt

www.voser.ch 25



Was keine Entschuldigung ist... \/vosEr

* «lch hatte keine Zeit.»

e «lch bin kein Finanzexperte.»

* «Die operative Fiihrung war zustandig.»

 «Das war bei uns delegiert.»

 «lch war der Ansicht, die AHV-Beitrage werden bezahlt.»

* «In der Krise mussten wir zuerst unsere Lieferanten bezahlen.»
 «lch war neu im Verwaltungsrat.»

www.voser.ch 26



«lch bin neu im Verwaltungsrat» schiitzt nicht automatisch \/vosERr

* Neue Verwaltungsrate haften:
 wenn sie nichts unternehmen
* wenn Sanierung noch moglich gewesen ware

 Keine Haftung nur dann:

e wenn das Unternehmen bereits unrettbar tiberschuldet war

www.voser.ch 27



Wann entsteht der Schaden iiberhaupt? \/voser

* Nicht bei jeder Verspatung

 Schaden entsteht, wenn:
 AHV-Beitrage verwirkt sind oder
e faktisch nicht mehr einbringlich

 Typische Zeitpunkte:
* Konkurseroffnung
 Pfandungsverlustschein

www.voser.ch 28



Verjahrung: Warum alte Falle plotzlich aktuell werden \/vosERr

 Art. 52 AHVG folgt dem Deliktsrecht

 Grundsatzlich:
e 3 Jahre ab Kenntnis
e 10 Jahre absolut

* Viele Handlungen der Ausgleichskasse:
* unterbrechen die Verjahrung

e Stillstand moglich bei laufenden Verfahren

www.voser.ch 29



Zahlt meine D&O- Versicherung? \/ vosER

* Grundsatzlich moglich, aber

* kein Schutz bei:
* Vorsatz
* teilweise auch bei grober Fahrlassigkeit

 Deckung abhangig von Police und Ausgestaltung

www.voser.ch 30



Ablauf in der Praxis \ VOSER

* Ausgleichskasse erlasst Schadenersatzverfiigung
 Betroffene Organe werden direkt adressiert
 Beweislast fiir den Schaden liegt bei der Ausgleichskasse

* Einsprache bei der Ausgleichskasse (innert 30 Tagen)
* Ausgleichskasse erlasst Einspracheentscheid

* Anfechtung beim kantonalen Versicherungsgericht
(Beschwerde innert 30 Tagen)

 Beschwerde an das Bundesgericht (innert 30 Tagen)

www.voser.ch 31



www.voser.ch

wichtigsten Takeaways \/vosEr

Klare Zustindigkeit fiir AHV-Zahlungen definieren

Vor allem bei Liquiditatsproblemen:
AHV - Beitrage nicht nachrangig behandeln
Regelmassige Kontrolle der Zahlungen

Gute Dokumentation der klaren Zustandigkeiten und der wiederholten Kontrollen ist der beste
Haftungsschutz

32
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Aktienbuch
Verzeichnis der wirtschaftlich Berechtigten

Ausstellung und Umgang mit Aktienzertifikaten

Dr. Markus Fiechter, LL.M., Rechtsanwalt
Mlaw Nick Gratzer, Rechtsanwalt

KMU und Aktienrecht: Was sollte ich als VR, Geschiftsfiihrer oder Finanzchef beachten?
Baden, 19. Marz 2026




1. Aktienbuch \ VOSER

1.1 Definition Aktienbuch

» auf Papier oder elektronisch
e gefuhrte Aufzeichnung

 aus der Namen und Adressen der Eigentimer und Nutzniesser der einzelnen Aktien
hervorgehen

(vgl. Art. 686 Abs. 1 OR)

www.voser.ch 34



1. Aktienbuch \ VOSER

1.2 Flihrung

* Pflicht VR, beginnt mit Eintragung Gesellschaft in HR

e Pflicht delegierbar gestutzt auf ein OrgR (Art. 716b Abs. 1 OR), aber Verantwortung
verbleibt auch bei Delegation bei VR

e Pflicht zur Aufbewahrrung Belege, auf denen Eintragungen beruhen: 10 Jahre
gerechnet ab Streichung des Eigentimers (Art. 686 Abs. 5 OR)

www.voser.ch 35



1. Aktienbuch \ VOSER

1.3 Form

 keine gesetzlich vorgeschriebene Form, VR legt Form fest

 Papierform: Buch, Kartothek, einzelne Blatter, Register mit 1 Blatt pro Aktie etc.
 elektronisch: Excel, Word etc.

* muss vom VR nicht unterschrieben sein (aber Unterzeichnung aus Beweisgriinden
sehr empfehlenswert)

www.voser.ch 36



1. Aktienbuch \ VOSER

1.4 Inhalt

e Vornamen, Namen und Adressen der Aktionare
 Ho6he Aktienkapital

e Stuckelung (Nennwert und Anzahl)
 Liberierung (Umfang der Kapitaleinzahlung)

* sinnvollerweise auch:
- Datum VR-Beschluss Genehmigung der Aktienlibertragung
- Datum Eintragung (wegen Beginn Aktionarsrechte)

www.voser.ch 37



1. Aktienbuch

1.5 Verfahren der Eintragung

bei Griindung: VR hat Eintragung «von Amtes wegen» vorzunehmen
bei spaterer Ubertragung von Aktien:

 Antrag des Erwerbers auf Eintragung erforderlich
 Erwerber muss Eigentumserwerb nachweisen (Art. 686 Abs. 2 OR)

VR muss Unterlagen prifen und entscheiden, ob Nachweis erbracht:

bei unterbliebener/fehlerhafter Prifung SE-Pflicht des VR

www.voser.ch

\/ vosER
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1. Aktienbuch

1.6 Bedeutung der Eintragung

nur wer eingetragen gilt gegenliber Gesellschafft als Aktionar (!)

Konsequenzen bei fehlendem Eintrag:
* kein Anspruch auf Einladung zur GV
* kein Anspruch auf Teilnahme und Stimmrecht an GV

* kein Anspruch auf Dividende

Fazit: Vorhandensein und richtige Fihrung des Aktienbuches sind wichtig!

www.voser.ch

\/ vosER
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2. Verzeichnis der wirtschaftlich Berechtigten (Art. 697j OR) \/voser

2.1 Zielsetzung und gesetzliche Grundlage

Zielsetzung

Schaffung von Transparenz betr. die wirtschaftlich berechtigten Personen bei
Gesellschaften — Verhinderung von Geldwascherei, Terrorismusfinanzierung etc.

Gesetzliche Grundlage
Art. 697 i —m OR = sog. GAFI-Gesetzgebung (in Kraft seit 1.1.2015)

GAFI = Groupe d’Action financiere = internationale Institution gegen Geldwasche,
Terrorismusfinanzierung etc. = Initiantin dieser internationalen Gesetzgebung

www.voser.ch
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2. Verzeichnis betr. wirtschaftlich Berechtigte (Art. 697j OR) \/voser

2.2 Pflicht Aktionare

Aktionare, die 25 Prozent an Stimmrechts- oder Kapitalanteilen erreichen oder
Uberschreiten, mussen:

* innert Monatsfrist Meldung der wirtschaftlich berechtigten Personen zu melden mit
Vorname, Name, Adresse (sog. GAFI-Meldung, Art. 697j OR)

* innert 3 Monaten Meldung jeder Anderung von Vor- oder Nachname oder der
Adresse der wirtschaftlich berechtigten Person

www.voser.ch 41



2. Verzeichnis betr. wirtschaftlich Berechtigte (Art. 697j OR) \/voser

2.3 Pflicht VR

VR muss:

 Verzeichnis Uber die der Gesellschaft gemeldeten wirtschaftlich berechtigten
Personen fuhren

* sicherstellen, dass Mitgliedschaftsrechte ruhen, solange Meldepflicht nicht erfullt
(Verwirkung der Dividendenanspriche!)

www.voser.ch 42



Beispiel (1)

www.voser.ch

Aktienbuch der New Consultants AG mit Sitz in Zlrich
und Verzeichnis Uber die der Gesellschaft gemeldeten wirtschaftlich berechtigten Personen (Art. 697] OR)

Neuausstellung gemiss Beschluss des Verwaltungsrates vom 9. Februar 2026

[k thondne Aktien Ak tienanieil Diaturm Datum Eintragung |wirtschafilich Bemerkungen
(Name | Firma, Adresse) VR Beschluss berechtigie Personen (Daturn Meldung nach Art
Genehmigung EST| OR, Mulzniessung.
Ruhen des Simmrechis elc.)
Zeriifikat | Akliar Nr. Arzatd Wenmpet Gesarmiwar! noming Vior- wnd Mactname /
M, Atier Adra i
MBC Beleligurgs AG 1-80 ] CHF  1'000.00 | CHF G0'000.00 E0.00% 01.04.2024 03.04.2024 Pater Miiller Mleldung der witschaftich
Bahnhalsirasse 1 Zooslrasss 12 berechtiglen Parson vam
A000 S1. Gallen BO0D Zirch 25. Mirz 2024
Hans Meier Meldung der witschaltich
Dorlsirasse 5 berechiiglen Parson vom
E000 Luzem 1. Mz 2024
Foarl Hubar 2 B1-B5 25 CHF 1'000.00 | CHF 25'000.00 25.00% 18.08. 2025 16092025 Werena Huber Bleidung der witschaftbch
arweg 25 Postsirasse B berechtiglen Parson vam
4500 Selothurn SE0D Larnzburg Seplember 2025
Furt Keler 3 BE-B5 10 CHF {0000 | CHF 1000000 10.00% 28.11.2025 06.12.2025 Allien varplince! gam
Kirchenweg 3 Mithelung vom 28, Januar
G000 Luzearn 2026
Mew Consullants AG 9E-100 E CHF {0000 | CHF 5'D00.00 5.00% 09.02 226 11.02 2028 mrechl rufl
Limmatzirasse 2
E001 Zorich
Total B0 CHF E0°00:0.00
Grund fir die g des Akti

Aklieniransaktion vom 2. Fabruar 2028 {Werkaul vor

Anmerkungen:

1. Das neu ausgesielle Aklienbuch enselzl ale bsherigen Ausgaben des Aklienbuches, insbasonders digjenige vom 5, Dezembier 2025
2. Samiiche Aklien sind voll [beriert.
3. Als physisch auspestellle Aktianlitel bew, Akenzarlifate exisliertan enzig die Zedifikaba Nr. 2 und 3 vam 3. April 2024,

4, Die Balege, die ainar Meldung der wirtschaftich barec!

1 6 Akbien von Karl Belschan an die Gesellschall) und Mitledung der Verplandung wom 29. Januar 2028

6. Dwr Aklionds muss der Geselkehal nnerl 3 Monalen jede Anderung des Var- oder des Machnamens oder der Adresse der wirtschailich berechiiglen Parson malden (ArL B97) Abs. 4 OR).

Baden, 11. Februar 2026

New Consultants AG
Fir dan Verwalungsrat.

Hars b
WR-Priisident

tiglen Person zugrunde llagen, sind nach der Straichung der Person aus dem Verssichnis wahrand 10 Jahren aulzubewashren (A, 697 | Abs. 3 OR).
5. Die Meldepllicht des Akiondrs besieht bei sinem Aktienantel von 25% oder mehr {Neuermerk seit 1. Juk 2015; A 687) OR).

\/ vosER
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Beispiel (2)

Neuausstellung gemass Beschluss des Verwaltungsrates vom 9. Februar 2026

Aktionare
(Name / Firma, Adresse)

Aktien

Zertifikat
M.

Aktien Nr.

Anzah!
Aktien

Nennwert

Gesamiwert nominal

ABC Beteiligungs AG
Bahnhofstrasse 1
9000 St Gallen

1-80

60

CHF  1'000.00

CHF 60'000.00

Karl Huber
Aarweg 25
4500 Solothurn

61-85

25

CHF  1'000.00

CHF 25'000.00

Kurt Keller
Kirchenweg 3
G000 Luzern

86-95

10

CHF  1'000.00

CHF 10'000.00

Mew Consultants AG
Limmatstrasse 2
8001 Zirich

96-100

CHF  1'000.00

CHF 5'000.00

Total

&0

CHF 60'000.00

www.voser.ch

\/ vosER
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Beispiel (3)

www.voser.ch

\/ vosER

Datum Eintragung

wirtschaftlich
berechtigte Personen

Bemerkungen

(Datum Meldung nach Art.
B697] OR, Nutzniessung,
Ruhen des Stimmrachts etc.)

Var- und Nachname ¢

Adresse
03.04.2024 Peter Maller Meldung der wirtschaftlich
Foostrasse 12 berechtigten Person vom
8000 Zirich 25. Marz 2024
Hans Meier Meldung der wirtschaftlich
Dorfstrasse 5 berechtigten Person vom
6000 Luzern 21. Marz 2024
16.09.2025 Verena Huber Meldung der wirtschaftlich
Poststrasse 8 berechtigten Person vam 10.
5600 Lenzburg September 2025
05.12.2025 Aktien verpfandet gem.
Mitteilung vom 29. Januar
2026
11.02.2026 Stimmrecht ruht

45



Beispiel (4) \/vosEer

Grund fur die Neuausstellung des Aktienbuches:

Aktientransaktion vom 2. Februar 2026 (Verkauf von 5 Aktien von Karl Betschart an die Gesellschaft) und Mitteilung der
Verpfandung vom 29. Januar 2026

Anmerkungen:

1. Das neu ausgestellte Aktienbuch ersetzt alle bisherigen Ausgaben des Aktienbuches, insbesondere diejenige vom 5. Dezember 2025.
2. Samtliche Aktien sind voll liberiert.

3. Als physisch ausgestellte Aktientitel bzw. Aktienzertifikate existierten einzig die Zertifikate Nr. 2 und 3 vom 3. April 2024.

4. Die Belege, die einer Meldung der wirtschaftlich berechtigten Person zugrunde liegen, sind nach der Streichung der Person aus dem

Verzeichnis wahrend 10 Jahren aufzubewahren (Art. 697 | Abs. 3 OR).

Die Meldepflicht des Aktionars besteht bei einem Aktienanteil von 25% oder mehr (Neuerwerb seit 1. Juli 2015; Art. 697j OR).
Der Aktionar muss der Gesellschaft innert 3 Monaten jede Anderung des Vor- oder des Nachnamens oder der Adresse der
wirtschaftlich berechtigten Person melden (Art. 697) Abs. 4 OR).

o o

www.voser.ch 46



3. Ausstellung und Umgang mit Aktienzertifikaten \ VOSER

— Ausgabe durch Verwaltungsrat
Physische Ausgabe Keine physische Ausgabe
* «Aktientitel» « «reines Wertrecht»
» «Aktienzertifikate» « Aktienbuch

» Ausgabe vor Eintrag Grindung/Kapitalerhohung im HR = Nichtige Aktientitel
* Anderung Aktienkapital oder neue Stiickelung = Entkraftung und Neuausgabe
* Verlorene oder vermisste Aktien = Kraftloserklarung durch Gericht (6 Monate)

=2 Tipp: Physische Ausgabe nur bei Hinterlegung (Sicherung ABV) und Verpfandung

www.voser.ch 47



www.voser.ch

____Muster AG mitSitz
in Baden

Aktienkapital F r.100l000cingclcilt in
LO_Q Namenaktien im Nominalwert von je Fr.m

. SAUSUNILMAY
7 M R D SR |
Nr._ 1

iiber 10 Namenaktien Nr, 1 — Nr, 10

im Gesamtwert von nominal
rr. 10’000

VOIl cinbezanit
Anna Muster

ist als Eigentiimer dieses Zertifikates
mit den darin bezeichneten Aktien
an unserer Aktiengesellschaft mit allen
gesetzlichen und statutarischen Rechten
und Pflichten beteiligt.

~ Baden aen 27. Oktober 2022

Namens des Verwaltungsrates:

Unterschrift Verwaltungsrat

\/ vosEeRr

RECHTSANWALTE
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RECHTSANWALTE

Arbeitsrechtliche Aspekte

«Zwei Hiite» als Verwaltungsrat und Arbeitnehmer

MLaw Nadja Walser

KMU und Aktienrecht: Was sollte ich als VR, Geschiftsfiihrer oder Finanzchef beachten?
Baden, 19. Marz 2026




Fallbeispiel \/vosEer

Max Muster ist Mitglied des Verwaltungsrats der X AG.

Gleichzeitig ist Max Muster operativ als Geschaftsfuhrer bei der X AG tatig.
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Rechtliche Grundlagen \/vosER

Als Verwaltungsrat:
Gesellschaftsrechtliche Bestimmungen gemass Art. 620 ff. OR (AG) respektive Art. 772

ff. OR (GmbH).

Als Arbeitnehmer:
Arbeitsvertrag und arbeitsrechtliche Bestimmungen gemass Art. 319 ff. OR sowie

weitere arbeitsrechtliche Erlasse.
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Konkurrenzverbot \ VOSER

Als Verwaltungsrat:
Teilweise Letter of Appointment oder andere individuelle Vereinbarungen. Kein

ausdruckliches Konkurrenzverbot im Gesetz, «nur» allgemeine Treuepflicht (Art. 717
Abs. 1 OR).

Als Arbeitnehmer:

Haufig Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag enthalten, meist verbunden mit einer
Konventionalstrafe. Ausserdem Konkurrenzverbot als Ausfluss der Treuepflicht
gesetzlich festgehalten (Art. 321a Abs. 3 OR).
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Anordnungen und Weisungen \/vosEr

Als Verwaltungsrat:
Keine Weisungsbefugnis zwischen den Verwaltungsraten, kein Subordinationsverhaltnis.

Als Arbeitnehmer:

Subordinationsverhaltnis gegentiber dem Gesamtverwaltungsrat. Muss Weisungen und
Anordnungen des Gesamtverwaltungsrats befolgen.

- arbeits- und gesellschaftsrechtliches Doppelverhdltnis
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Entschadigung \/vosER

Als Verwaltungsrat:

— Honorar, Sitzungsgeld, Tantiemen usw., das haufig jahrlich pauschal ausbezahlt wird.

— Grundsatzlich sozialversicherungsrechtliche Abziige auf dem Honorar, Sitzungsgeld, Tantiemen usw.
— Kein Schutz bei Arbeitsunfahigkeit und Ricktritt / Abberufung aus dem Verwaltungsrat.

Als Arbeitnehmer:

— Lohn.

— Sozialversicherungsrechtliche Abzuge auf dem Lohn.

— Bei unverschuldeter Arbeitsunfahigkeit besteht Lohnfortzahlungspflicht.

— Bei andauernder Arbeitsunfahigkeit, allenfalls Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung.

— Bei Erwerbslosigkeit, Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung, sofern gleichzeitig aus VR
ausgeschieden.
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Verantwortlichkeit / Haftung \/vosEer

Als Verwaltungsrat:

Sorgfalts- und Treuepflicht gemass Art. 717 f. OR sowie Verantwortlichkeit gemass
Art. 753 ff. OR. Verantwortlich und personlich haftbar fiir Schaden, die der Gesellschaft,
einem Aktionar oder Gesellschaftsglaubiger durch absichtliche oder fahrlassige
Verletzung der Pflichten verursacht wurden.

Als Arbeithehmer:

Sorgfalts- und Treuepflicht gemass Art. 321a OR. Haftung fir Schaden, die der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber absichtlich oder fahrlassig zuflugt, wobei Mass der
Sorgfalt von verschiedenen Faktoren abhangig.
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Beendigung \/vosER

Als Verwaltungsrat:
Grundsatzlich jederzeitiger Rucktritt moglich. Grundsatzlich jederzeitige Abberufung

durch die Generalversammlung maoglich.

Als Arbeitnehmer:
Vertragliche und gesetzliche Kindigungsvorschriften (Kindigungsfristen, Sperrfristen

usw.) sind beidseits einzuhalten. = Ausnahme: fristlose Kiindigung.
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VOSER

RECHTSANWALTE
Wie vereinfache ich mein Leben ?

MLaw Tanja Schmid

KMU und Aktienrecht: Was sollte ich als VR, Geschiftsfiihrer oder Finanzchef beachten?
Baden, 19. Marz 2026
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Opting-out — Verzicht auf Revisionsstelle \/ vosER

* Voraussetzungen Opting-out

Keine Gesellschaft, die nachstehenden Grossen in zwei aufeinander folgenden
Geschaftsjahren liberschreiten:

* Bilanzsumme von 20 Millionen Franken,

. Umsatzerlos von 40 Millionen Franken.
Maximal 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
e Zustimmung samtlicher Aktionare

Statuten sieht die Moglichkeit des Opting-outs vor
* Eintragung im Handelsregister
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Opting-out — Verzicht auf Revisionsstelle

* Opting-out bei der Griindung

Erklarung samtlicher Aktionare beim Griindungsakt
Wirkung ab allererstem Geschaftsjahr nach Grindung
Eintragung im Handelsregister

* Opting-out nach der Griindung

www.voser.ch

Evtl. Statutenanderung (6ffentliche Beurkundung)
GV-Beschluss Opting-out (Zustimmung aller Aktionare)
Eintragung im Handelsregister

Wirkung nur fiur zukunftige Geschaftsjahre

\/ vosER
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Opting-out — Verzicht auf Revisionsstelle \ VOSER

* Abschaffung des rickwirkenden Opting-outs
e Neu =~ @ 2.Eingeschrankte Revision

- (# Art. 7274

! Sind die Voraussetzungen fiir eine ordentliche Revision nicht gegeben, so muss die
Gesellschaft ihre Jahresrechnung durch eine Revisionsstelle eingeschrankt prufen lassen.

2 Mit der Zustimmung samtlicher Aktionare kann auf die eingeschrankte Revision verzichtet
werden, wenn die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Der Verzicht gilt nur fur kinftige Geschaftsjahre und muss vor Beginn des Geschaftsjahres beim

Handelsregisteramt angemeldet werden.®'3

2bis Der Anmeldung des Verzichts im Handelsregister muss die Jahresrechnung des zuletzt
abgelaufenen Geschiaftsjahres beigelegt werden 814
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Opting-out — Verzicht auf Revisionsstelle \/ vosER

* Abschaffung des rickwirkenden Opting-outs

* Zweistufiges Vorgehen
1. Stufe: Anmeldung des Opting-outs

®* GV-Beschluss vor der Anmeldung des Verzichts auf eingeschrankte Revision beim Handelsregister
* Vor Beginn des Geschaftsjahres, ab dem er gelten soll

* Beispiel: bis 31.12.2025 muss ein Verzicht fur das Geschaftsjahr 2026 angemeldet werden

Ei | L6 | Bemerkungen F
1 Die Ubertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Stataten beschrankt.
5 Mitteilungen an die Aktionare erfolgen per Brief, E-Mail oder Fax an die letzte
im Aktienbuch eingetragene Adresse oder durch schriftliche Mitteilung gegen
Empfangsbestatigung.
5 Die Gesellschaft verzichtet ab dem Geschaftsjahr, das am 01.01.2026 beginnt, auf
eine eingeschrankte Revision.
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Opting-out — Verzicht auf Revisionsstelle \/ vosER

* Abschaffung des rickwirkenden Opting-outs

* Zweistufiges Vorgehen
2. Stufe: Anmeldung der Loschung der Revisionsstelle

* Nach Genehmigung der letzten zu revidierenden Jahresrechnung
* Erklarung des Verwaltungsrates betr. Verzicht auf eine eingeschrankte Revision

* Beispiel: frihestens nach ordentlicher GV 2026, in welcher die revidierte Jahresrechnung 2025
genehmigt wird.
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Virtuelle Generalversammlung \/vosEer

* Beispiel:

«Aktionare wohnen in Zirich, Genf und London.»

* Voraussetzungen (Art. 701d OR)

 Vollstandig digital ohne physischen Tagungsort
e Zulassig, wenn in den Statuten vorgesehen
* Einberufung eines unabhangigen Stimmrechtsvertreter (Verzicht moglich)
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Virtuelle Generalversammlung \/vosEer

 Praktische Umsetzung in der Verantwortung des Verwaltungsrates
(Art. 701e und 701f OR):
* Identitatspriufung Teilnehmer
« unmittelbare Ubertragung der Voten
 Wahrung Antrags- und Diskussionsrecht
 unverfalschte Abstimmungen
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Kapitalband \/vosER

* Definition: Das Kapitalband ist eine statutarische Ermachtigung an den
Verwaltungsrat, das Aktienkapital innerhalb eines festgelegten
Rahmens zu erhéhen oder herabzusetzen, ohne dass fir jede Anderung
ein neuer Beschluss der Generalversammlung erforderlich ist (Art. 653s
OR).

www.voser.ch 65



Kapitalband \/vosER

* Voraussetzungen:
 GV-Beschluss (offentliche Beurkundung)
* Regelung in den Statuten
 Maximal +/- 50% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals

 Herabsetzung nur moglich, wenn kein Verzicht auf die eingeschrankte Revision
gemacht wurde

 Dauer maximal 5 Jahre
* Eintragung im Handelsregister

www.voser.ch 66



Kapitalband \/vosER

e Umsetzung durch den Verwaltungsrat:
VR-Beschluss

* Entscheidung Gber Kapitalerhohung oder Kapitalherabsetzung innerhalb des Kapitalbands

 Festlegung der wichtigsten Bedingungen (z.B. Anzahl Aktien, Ausgabepreis, Bezugsrechte)

Durchfiihrung der Kapitalanderung
Ausgabe neuer Aktien oder Durchfihrung der Kapitalherabsetzung
* Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (z.B. Glaubigerschutz bei Herabsetzung)

Feststellungsbeschluss und Regelung in den Statuten (offentliche
Beurkundung)

Eintragung im Handelsregister (Anpassung des eingetragenen Aktienkapitals)
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Kapitalband

Vergleich Kapitalband vs. ordentliche Kapitalerhohung

* Vorteile:
 Hohere Flexibilitat
* Handlungsfreiheit bei Verwaltungsrat
* Reduktion der Kosten
* Schnelleres Verfahren

* Nachteile:
* Geringere Kontrolle der Aktionare liber Kapitalmassnahmen
 Maximaler Betrag der Erhohung und Reduktion ist beschrankt

www.voser.ch
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Fazit \/ vosER

* Opting-out = Kosten reduzieren
* Virtuelle GV - Organisation vereinfachen
 Kapitalband = Finanzierung flexibilisieren

Fiir alle drei Instrument gilt 2 Korrekte Statuten und saubere Beschliisse!
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Vielen Dank flir lhre Aufmerksamkeit!

|

,!

i 4 _< v "‘,Y’ L. i R
A ' L/
% 4
I L\

Dr. Markué Fiechter Dr. Sabine Burkhalter
Kaimakliotis

PH

MLaw Tanja Schmid MLaW Severin Egloff MLaw Nadja Walser MLaw Nick Gratzer

www.voser.ch 70



	Folie 1
	Folie 2: Einleitung
	Folie 3
	Folie 4: Aufgaben des Verwaltungsrates
	Folie 5: Unübertragbare Aufgaben des Verwaltungsrates
	Folie 6: Übertragung der Geschäftsführung (Art. 716b OR)
	Folie 7: Organisationsreglement
	Folie 8: Übertragung der Geschäftsführung - Prüfschema
	Folie 9: Konsequenzen bei mangelhafter Delegation
	Folie 10
	Folie 11: Was sind Insichgeschäfte?
	Folie 12: Problematik von Insichgeschäften
	Folie 13: Zulässigkeit von Insichgeschäften
	Folie 14: Genehmigung durch die Gesellschaft
	Folie 15: Rechtsfolge von Insichgeschäften
	Folie 16: Prüfschema Insichgeschäft
	Folie 17
	Folie 18: Handlungspflichten bei finanzieller Schieflage
	Folie 19: Drohende Zahlungsunfähigkeit (Art. 725 OR)
	Folie 20: Kapitalverlust (Art. 725a OR)
	Folie 21: Überschuldung (Art. 725b OR)
	Folie 22
	Folie 23: Der Kern von Art. 52 AHVG
	Folie 24: Kann ich als Verwaltungsrat delegieren?
	Folie 25: Grobe Fahrlässigkeit: Die entscheidende Schwelle
	Folie 26: Was keine Entschuldigung ist…
	Folie 27: «Ich bin neu im Verwaltungsrat» schützt nicht automatisch
	Folie 28: Wann entsteht der Schaden überhaupt?
	Folie 29: Verjährung: Warum alte Fälle plötzlich aktuell werden
	Folie 30: Zahlt meine D&O- Versicherung?
	Folie 31: Ablauf in der Praxis
	Folie 32: Die drei wichtigsten Takeaways
	Folie 33
	Folie 34: 1. Aktienbuch 
	Folie 35: 1. Aktienbuch
	Folie 36: 1. Aktienbuch
	Folie 37: 1. Aktienbuch
	Folie 38: 1. Aktienbuch
	Folie 39: 1. Aktienbuch
	Folie 40: 2. Verzeichnis der wirtschaftlich Berechtigten (Art. 697j OR) 
	Folie 41: 2. Verzeichnis betr. wirtschaftlich Berechtigte (Art. 697j OR) 
	Folie 42: 2. Verzeichnis betr. wirtschaftlich Berechtigte (Art. 697j OR) 
	Folie 43: Beispiel (1)  
	Folie 44: Beispiel (2)
	Folie 45: Beispiel (3)
	Folie 46: Beispiel (4)
	Folie 47: 3. Ausstellung und Umgang mit Aktienzertifikaten 
	Folie 48
	Folie 49
	Folie 50: Fallbeispiel
	Folie 51: Rechtliche Grundlagen
	Folie 52: Konkurrenzverbot
	Folie 53: Anordnungen und Weisungen
	Folie 54: Entschädigung
	Folie 55: Verantwortlichkeit / Haftung
	Folie 56: Beendigung
	Folie 57
	Folie 58: Opting-out – Verzicht auf Revisionsstelle
	Folie 59: Opting-out – Verzicht auf Revisionsstelle
	Folie 60: Opting-out – Verzicht auf Revisionsstelle
	Folie 61: Opting-out – Verzicht auf Revisionsstelle
	Folie 62: Opting-out – Verzicht auf Revisionsstelle
	Folie 63: Virtuelle Generalversammlung
	Folie 64: Virtuelle Generalversammlung
	Folie 65: Kapitalband
	Folie 66: Kapitalband
	Folie 67: Kapitalband
	Folie 68: Kapitalband
	Folie 69: Fazit
	Folie 70: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

